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Struktur der Nierentransplantationskonferenz am UKS  

Am Transplantationszentrum des Universitätsklinikums des Saarlandes trifft gemäß der 

Richtlinie der Bundesärztekammer (BÄK) zur Organtransplantation gem. § 16 Abs. 1 S. 1 

Nrn. 2 u. 5 TPG1 eine ständige, interdisziplinäre Nieren transplantationskonferenz2 die 

Entscheidung über die Aufnahme eines Patienten in die Warteliste zur Nierentransplantation.  

Die von der ärztlichen Direktion benannten Mitglieder dieser Konferenz sind: 

als Vertreter der Urologie Prof. Dr. Stefan Siemer, 

als Vertreter der Nephrologie Prof. Dr. Urban Sester, 

und als Vertreter des ärztlichen Direktors Prof. Dr. Arno Bücker. 

Sie sind der Vermittlungsstelle (=Eurotransplant; ET) namentlich benannt und sind für alle 

vermittlungsrelevanten Meldungen und Entscheidungen verantwortlich.  

Die benannten Mitglieder treffen sich regelmäßig jeden Donnerstag um 15:00 Uhr im 

Röntgen-Demonstrationsraum der Urologie im EG des Gebäudes 6. Dabei können sich die 

benannten Mitglieder durch einen Facharzt oder Oberarzt der eigenen Fachdisziplin 

vertreten lassen. Über jedes Treffen wird durch den nephrologischen Vertreter Protokoll 

geführt, in dem unter anderem auch die Teilnehmer namentlich aufgeführt werden. Eine 

Protokollvorlage ist auf dem Transplantationsserver hinterlegt3 und als Anlage 1 diesem 

Formblatt beigefügt. 

Die erstellten Protokolle werden im Transplantationsbüro archiviert.  

An Feiertagen fällt die Nierentransplantationskonferenz aus.  

Bei Bedarf kann ein außerplanmäßiges Treffen der Nierentransplantationskonferenz durch 

eines der benannten Mitglieder einberufen werden. 

                                                

1 Allgemeiner Teil: Vorstandsbeschluss der Bundesärztekammer vom 18. – 19.10.2012; Veröffentlichung Dtsch 
Arztebl 2012; 109: A 2267-2268 [Heft 45] v. 09.11.2012; Inkrafttreten: 09.12.2012; Filename auf dem 
Transplantationsserver: RiLi_Warteliste_Allgemeiner-Teil-DÄB_2012_109_A_Heft45.pdf 
2 Besonderer Teil (organspezifische Regelungen): Vorstandsbeschluss der Bundesärztekammer vom 13. – 
14.12.2012; Veröffentlichung Dtsch Arztebl 2013; 110: A [Heft 6] v. 08.02.2013; Inkrafttreten: 08.03.2013 
Filename auf dem Transplantationsserver: RiLi_Warteliste_Besonderer-Teil_Niere-DÄB_2013_110_A_Heft6.pdf 
3 Filename auf dem Transplantationsserver: Anlage1_Protokoll_NTx-Konf_20170110.doc 
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Aufnahme eines Patienten in die Warteliste 

Gemäß der Richtlinie der BÄK ist der Grund für die Aufnahme in die Warteliste die Indikation 

zur Nierentransplantation. Diese ist definiert als das nicht rückbildungsfähige, terminale 

Nierenversagen, das zur Erhaltung des Lebens eine Dialysebehandlung erforderlich macht 

oder in Kürze erforderlich machen wird. Letzteres gilt vor allem bei Kindern, geplanter 

Lebendspende und chronischem Transplantatversagen nach bereits erfolgter 

Transplantation. Eine Dialysebehandlung ist in Kürze erforderlich, wenn bereits technische 

Vorbereitungen für eine Dialysebehandlung (z. B. Anlegen eines Shunts) getroffen werden 

müssen.4 

Beim Treffen der der Mitglieder der Nierentransplantationskonferenz werden die Indikation 

zur Transplantation (s.o.) sowie die allokationsrelevanten Befunde überprüft. Gemäß der 

Richtlinie der BÄK wird die Allokation von Nieren in Kapital III Punkt 4 (Kriterien für die 

Allokation von Nieren) durch die Unterpunkten 4.1 bis 4.10 geregelt: 

4.1. Blutgruppenkompatibilität (A-B-0-System) 

4.2. Grad der Übereinstimmung der HLA-Merkmale 

4.3. Mismatch-Wahrscheinlichkeit 

4.4. Wartezeit 

4.5. Ischämiezeit 

4.6. Hochimmunisierte Patienten 

4.7. Hohe Dringlichkeit (High Urgency – HU) 

4.8. Nierentransplantation bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden 

4.9. Ermittlung der Allokationsreihenfolge (für die Nierenallokation) 

4.10. Sonderregelung für Spender und Empfänger, die jeweils älter als 65 Jahre sind 

                                                

4 Besondere Regelungen zur Nierentransplantation, Kapitel III, Punkt 1. 
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Bei den Treffen der Nierentransplantationskonferenz müssen daher folgende 

allokationsrelevant Befunde überprüft werden: 

ad. 4.1. Blutgruppe (A-B-0-System)  

ad. 4.2. HLA-Typisierung  

ad. 4.3. ergibt sich aus 4.2. 

ad. 4.4. Beginn der ersten Dialyse  

ad. 4.5. ergibt sich aus Entfernung zwischen Spenderregion und 

Transplantationszentrum 

ad. 4.6.  Bestimmung der Pannel reaktiven Antikörper (PRA)  

ad. 4.7.  Gesonderter Arztbrief, welcher die hohe Dringlichkeit gegenüber der 

Vermittlungsstelle dargelegt. 

ad. 4.8. Röntgen linke Hand bei Patienten, bei denen die Dialysepflicht zwischen 

der Vollendung des 16. und der Vollendung des 17. Lebensjahres 

eingetreten ist, bei allen anderen Patienten ergibt sich dieser Punkte aus 

dem Geburtsdatum und Punkt 4.4. 

ad. 4.9.  ergibt sich aus 4.1. bis 4.8. und 4.10. 

ad. 4.10.  ergibt sich aus dem Geburtsdatum des Patienten 

Die Teilnehmer eines Treffens der Nierentransplantationskonferenz unterzeichnen nach 

Prüfung dieser Punkte die Entscheidungen über die Aufnahme eines Patienten in die 

Warteliste (siehe Anlage 2a)5. Eine einvernehmliche Entscheidung ist anzustreben. Kann die 

Entscheidung nicht einvernehmlich getroffen werden, entscheidet die Mehrheit der vom 

Ärztlichen Direktor benannten Mitglieder der Konferenz (Prof. Dr. Stefan Siemer, Prof. Dr. 

Urban Sester, Prof. Dr. Arno Bücker). 

Die Dokumentation der allokationsrelevanten Befunde 4.1, 4.2, 4.4 und 4.6 erfolgt durch den 

Vertreter der Nephrologie, welche er dem Vertreter des Ärztlichen Direktors zur Überprüfung 

und Abzeichnung vorlegt (siehe Anlage 3)6. 

                                                

5 Vorlagen zur Dokumentation der Wartelisten-Entscheidung bezüglich eines Patienten sind auf dem 
Transplantationsserver abgelegt: Anlage2_Dokumentation bzgl der Aufnahme in die Nieren-
Warteliste_20170110.doc 
6 Filename auf dem Transplantationsserver: Anlage3_Checkliste_Allokationsrelevante 
Befunde_Niere_20170110.pdf 
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Für die Dokumentation und die Weiterleitung der gefassten Beschlüsse ist der 

nephrologische Vertreter verantwortlich. Die unterzeichneten Originale verbleiben im 

Transplantationsbüro, welches die Kommunikation mit der Vermittlungsstelle übernimmt 

(siehe Anlage 2b). An die Übermittlungsstelle werden die Informationen gemäß dem 

Formblatt „Kidney Recipient Information Form“ durch die Eintragung in die ENIS-Datenbank 

weitergeleitet (siehe Anlage 4)7. Eine über die Richtlinien der BÄK hinausgehende, 

detaillierte Information zu den Regularien der Organallokation im Eurotransplant-Verbund ist 

im ET-Manual niedergelegt. Dieses kann auf im Internet (www.eurotransplant.org) oder auf 

dem Transplantserver eingesehen werden8. 

Vom nephrologischen Vertreter werden zu den Treffen der Nierentransplantationskonferenz 

die im Transplantationsbüro geführten Akten der einzelnen Patienten mitgebracht. In diesen 

Akten sind alle allokationsrelevanten und alle für die adäquate medizinische Betreuung 

notwendigen Informationen abgelegt. 

Im Rahmen der Transplantationsvorbereitung wird durch den nephrologischen Vertreter ein 

Arztbrief erstellt, welcher all diese Informationen zusammenfasst und welcher als im 

klinikinternen Informationssystem freigegebenes Dokument den Mitgliedern der 

Nierentransplantationskonferenz zur Verfügung gestellt wird (Vorlage siehe Anlage 5)9. 

Von Seiten des urologischen Vertreters wird ebenfalls ein Arztbrief erstellt, in dem detailliert 

auf urologisch-/chirurgische Aspekte eingegangen wird. Dieser wird ebenfalls für die 

Mitglieder zugänglich in das klinikinterne Informationssystem eingestellt (Vorlage siehe 

Anlage 6)10.  

Zur Vorbereitung eines Treffens der Nierentransplantationskonferenz sollen bis spätestens 

72 h vor dem nächsten geplanten Termin alle Patienten, bei denen allokationsrelevante 

Befunde besprochen werden, dem Transplantationsbüro gemeldet werden. Das 

Transplantationsbüro erstellt daraufhin eine Liste der zu besprechenden Patienten, welche 

per e-Mail den benannten Mitgliedern und ggf. deren Vertretern zugesandt wird. 

                                                

7 Filename auf dem Transplantationsserver: ET_Formular_Nierenempfänger.pdf 
8 Ordnername auf dem Transplantationsserver: ET_Manuale_Stand-20130831 
9 Filename auf dem Transplantationsserver: Vorlage Tx-Vorbereitungsbrief-Niere_MedIV_20160119.doc 
10 Filename auf dem Transplantationsserver: Vorlage Tx-Vorbereitungsbrief-Niere_Urologie_20160119.doc 
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Spätestens 24 h nach einem Treffen wird von Seiten des nephrologischen Vertreters eine 

Radiologieanforderung „Transplantationskonferenz“ angelegt. Darin soll auch das 

Erstellungsdatum der entsprechenden Arztbriefe aufgeführt sein, damit diese rasch im 

klinikinternen Informationssystem wiedergefunden werden können. 

Sollten nicht alle für eine Entscheidung zur Aufnahme in die Warteliste notwendigen 

Dokumente beim Treffen der benannten Mitglieder vorliegen, so kann eine Entscheidung 

unter Vorbehalt getroffen werden, so dass der Patient zeitnah nach Eingang der 

ausstehenden Befunde in die Warteliste aufgenommen werden kann und dadurch für Ihn 

keine Nachteile entstehen. Der Vorbehalt zur Entscheidung muss jedoch im Protokoll des 

Treffens der Nierentransplantationskonferenz dokumentiert sein und die Vertreter der 

transplantierenden Kliniken müssen im darauf folgenden Treffen diesen Patienten 

abschließend noch einmal vorstellen.  
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Auf dem Qualitätszirkel Transplantationsmedizin am UKS wird in regelmäßigen Abständen 

(mindestens halbjährlich) über die Treffen der Nierentransplantationskonferenz berichtet und 

die möglichen Probleme bei der Umsetzung der Richtlinien der BÄK dargelegt. Bei 

dringlichen Problemen oder Rechtsunsicherheiten wird umgehend der Ärztliche Direktor 

informiert. 

Die SOP der Nierentransplantationskonferenz wurde v on den 
Mitwirkenden des Nierentransplantationsprogrammes e rstellt und 
von der Ärztlichen Direktion genehmigt: 
 
 
 
 
Homburg, den   _______________________________________ 

Prof. Dr. U. Sester 
Transplantationsoberarzt, Klinik für Innere Medizin IV 

 
 
 
 
Homburg, den   _______________________________________ 

Prof. Dr. U. Sester 
Leiter des Transplantationszentrums 

 
 
 
 
Homburg, den   _______________________________________ 

Prof. Dr. B. Schick 
Ärztlicher Direktor 
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Anlage 1  
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Anlage 2 a 
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Anlage 2b  
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Anlage 3  
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Anlage 4  
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Anlage 5 a 
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Anlage 5 b 
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Anlage 6  
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